
5. Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, hier: Beauftragung der  

Arbeiten; Beschluss 

 

 

Sachverhalt: 

 

Gemäß der Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von 

Abwasseranlagen (Eigenkontrollverordnung – EKVO) Vom 20. Februar 2001 

(GBl. S. 309) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 3. Dezember 

2013 (GBl. Nr. 17, S. 389) in Kraft getreten am 1. Januar 2014 sowie auf 

Grund von § 83 Abs. 6 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) 

in der Fassung vom 01. Januar 1999 (GBI. S. 1), sind Kommunen zur Eigen-

kontrolle der Abwasseranlagen verpflichtet. 

 

Für die Kanalisation gelten die folgenden Fristen: 

 

 

 



 

 

Die Arbeiten, Reinigung und anschließende Befahrung mit Aufzeichnung des 

Abwasserkanalnetzes, wurden durch das Büro Kuhn, Edingen-Neckarhausen, 

ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde von acht Firmen angefragt. Zur 

Submission am 21. April 2016 haben fünf Firmen ein Angebot vorgelegt.  

 

Mit Schreiben vom 27. April 2016 empfiehlt das Büro Kuhn die Arbeiten an die 

Firma Baierle Kanalservice GmbH, 86742 Fremdingen-Schopflohe zu verge-

ben. Im Haushalt sind Mittel in Höhe von € 335.000,00 für diese Arbeiten ein-

gestellt. Zusammen mit den Planungsleistungen (65.450,-€ brutto) wird der An-

satz daher nicht ganz ausreichen. Da die Auswertung der Daten, die sich durch 

die Befahrung ergeben, erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit in Anspruch neh-

men wird, werden die Planungskosten nicht komplett in diesem Jahr abgerech-

net. Die übersteigenden Kosten wären daher im kommenden Haushalt (2017) 

einzustellen.  

 

Am 11. Mai 2016 wurde der Sachverhalt im Technischen Ausschuss bespro-

chen und es erging eine einstimmige Empfehlung die Firma Baierle Kanalser-

vice GmbH mit den Arbeiten zu beauftragen. Es ergeht somit der folgende  

  



Beschlussvorschlag: 

 

- Die Firma Baierle Kanalservice GmbH, 86742 Fremdingen-Schopflohe 

wird mit der Kanalreinigung und anschließenden Befahrung des ilveshei-

mer Kanalnetzes zum Preis von € 279.500,95 beauftragt. 

- Die übersteigenden Kosten werden im Haushalt 2017 eingestellt. 
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